
Hinweise zur Klausureinsicht zu Elektromagnetische Felder 1 oder 2 vom 26. August 2020

Was Sie beachten müssen:
• Die Einsichtnahme wird am Freitag, den 02.10.20 und am Freitag, den 16.10.20 im Hörsaal PK 

4.7 (Altgebäude) angeboten.
• Die Anzahl der Plätze für die Einsichtnahme im Hörsaal ist auf 10 beschränkt. Daher müssen 

Sie sich im StudIP (Details siehe unten) für einen festen Termin (Datum und Uhrzeit) anmelden.
• Betreten Sie das Altgebäude frühestens 5 Minuten vor Ihrem Termin.
• Tragen Sie im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung.
• Halten Sie mindestens 2m Abstand zu anderen Personen im Gebäude, insbesondere auch 

wenn Sie noch vor dem Hörsaal oder im Flur warten müssen.
• Am Eingang zum Hörsaal erhalten Sie eine Selbsterklärung über den fehlenden Verdacht einer 

Corona-Virus-Infektion (siehe Anhang), welche Sie ausfüllen und im Hörsaal abgeben müssen, 
um an der Klausureinsicht teilnehmen zu können.

• Betreten Sie den Hörsaal einzeln, nur nach Aufforderung und nur durch den unteren Eingang.
• Ihre Klausur wird Ihnen am Pult im Hörsaal ausgehändigt. Dazu ist es erforderlich, dass Sie 

Ihren Studierendenausweis vorlegen und die Selbsterklärung dort abgeben.
• Setzen Sie sich nur auf den Ihnen zugewiesenen markierten Platz im Hörsaal, um einen 

Mindestabstand von 2m einzuhalten.
• Die Dauer der Einsichtnahme ist auf maximal 25 Minuten beschränkt.
• Geben Sie Ihre Klausur nach der Einsicht beim Verlassen des Hörsaals am oberen Ausgang 

wieder ab.
• Verlassen Sie den Hörsaal nur über den oben gelegenen Ausgang und verlassen Sie dann das 

Gebäude unverzüglich.
• Musterlösungen zur Klausur und die Aufgabenstellung sind - nach der Klausur - im 

Elektronischen Semesterapparat der UB zu finden und alternativ im Cloudstorage der TU:

https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fiY1wp9oauBm2YX747ioseCM/Einsicht

Bringen Sie aus hygienischen Gründen Ihre eigenen Exemplare mit, falls Sie diese benötigen.
• Sollten Ihnen Fehler bei der Korrektur Ihrer Klausur oder Addition der Punkte auffallen, so 

informieren Sie bitte einen der anwesenden Mitarbeiter.

Details zur Anmeldung im StudIP (https://studip.tu-braunschweig.de):
• Im StudIP sind an beiden Einsichtstagen mehrere halbstündige Veranstaltungen mit je maximal 

10 teilnehmenden Personen angelegt.
• Die Namen der Veranstaltungen beginnen mit "EMF-Klausureinsicht_2010". Daran schließt sich

der Kalendertag (02 oder 16) und die Startzeit (1230 usw. in 30-Minuten-Schritten) an. Geben 
Sie "EMF-Klausureinsicht_2010" in die Suche (Lupen-Symbol) bei StudIP ein und klicken Sie in 
der Ergebnisliste dann auf "alle anzeigen", um alle Einsichtstermine angezeigt zu bekommen.

• Tragen Sie sich nur bei einem ein.
• Die Freischaltung für die Eintragung erfolgt am Mittwoch, den 23.09.20 um 12:00 Uhr. Vorher ist

keine Eintragung möglich. Der Anmeldezeitraum endet am Dienstag, den 29.09.20 um 12:00 
Uhr.

• Sollten Sie Ihren Termin doch nicht wahrnehmen wollen oder können, dann tragen Sie sich bitte
schnellstmöglich wieder aus, damit noch jemand anders an diesem Termin Einsicht nehmen 
kann.

Abschließende Bitte: Melden Sie sich nur an, wenn Sie auch wirklich den Termin wahrnehmen wollen.

Individuelle Einsichtstermine können wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahl leider nicht anbieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und mit besten Grüßen,
  Harald Spieker



 

 

 

 

Erklärung über den fehlenden Verdacht einer Corona-Virus-Infektion 
bei der Teilnahme an einer Klausureinsicht der TU Braunschweig 
 
Ich bestätige hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich  

1. keine  Symptome  verspüre,  die  Anzeichen  für  eine  Corona-Virus-Infektion  darstellen  (dazu 
gehören insbesondere Fieber und trockener Husten, auf eine Infektion hindeuten können aber 
zum Beispiel auch Schnupfen, Kurzatmigkeit, Hals- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit 
und Schüttelfrost sowie Geruchs- und Geschmacksstörungen) und nicht anderweitig erklärbar 
sind,  

2. nicht unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehe,  

3. nicht innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf das Corona-Virus getestet wurde,  

4. nicht innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer erwiesenermaßen mit dem Corona-Virus 
infizierten Person hatte, und 

5. nicht  aus  dem  Ausland  nach  Niedersachsen  eingereist  bin  und  mich  zu  einem  beliebigen 
Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet (veröffentlicht bei rki.de 
siehe: „Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete“) aufgehalten habe 

Sollten Sie die Punkte 3. bis 5. nicht bestätigen können, dann können Sie an der Einsicht nur teilnehmen, 
wenn Sie über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügen, das bestätigt, 
dass  keine  Anhaltspunkte  für  das  Vorliegen  einer  Infektion  mit  dem  Corona-Virus  SARS-CoV-2 
vorhanden  sind.  Das  ärztliche  Zeugnis  muss  sich  auf  eine  molekularbiologische  Testung  auf  das 
Vorliegen  einer  Infektion  mit  dem  Corona-Virus  SARS-CoV-2  stützen,  die  in  einem  Mitgliedstaat  der 
Europäischen  Union  oder einem sonstigen  durch das  Robert  Koch-Institut bekannt gegebenen  Staat 
durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland bzw. vor der 
Klausureinsicht vorgenommen worden ist. 

Sollte bis zu 14 Tagen nach der Einsicht eine Covid-19-Erkrankung bei Ihnen diagnostiziert werden, 
dann melden Sie diese bitte unverzüglich unter Angabe der Veranstaltung und des Testdatums per E-Mail 
an: corona_meldung@tu-braunschweig.de 

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die o.g. Erklärung. Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder 
vollständig aus. Bitte vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht.   
Diese Erklärung wird gemäß der „Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie“ drei Wochen nach Abschluss der Einsicht aufbewahrt sowie der zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorgelegt und danach vernichtet. Damit erkläre ich mich ebenfalls einverstanden. 

Name: Vorname: Matrikelnummer: 

Aktuelle Anschrift:  Telefonnummer 

 
Raumnummer: PK 4.7
EMF-Klausureinsicht

Datum, Unterschrift 

Sitzplatznummer wird von
Aufsicht eingetragen: 

 


